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Seniorenwegweiser
„Älter werden

im Main-Kinzig-Kreis“

Neue aktualisierte Auflage im 
Rathaus an der Infothek

erhältlich
Das Team der Abteilung „Leben im Alter“ des 
Amtes für soziale Förderung und Teilhabe im 
Main-Kinzig-Kreis freut sich, Ihnen die Bro-
schüre „Älter werden im Main-Kinzig-Kreis“, 
bekannt als „Seniorenwegweiser“ in einer neu 
überarbeiteten Auflage zu übergeben. Sie ist bei 
Bürgerinnen und Bürgern bereits seit vielen 
Jahren ein sehr beliebtes Nachschlagewerk.

Die neue Auflage stellt umfangreich, und 
dabei völlig werbefrei, Interessantes und 
Wissenswertes zum Thema „Älter werden im 
Main-Kinzig-Kreis“ zusammen. Aufgeteilt 
in 5 Themenfelder informiert die Broschüre, 
zusätzlich bestückt mit vielen Tipps und um-
fangreichen Kontaktinformationen, über

• Information, Beratung Bildung
• Pflege und Gesundheit
• Hilfe und Entlastung zu Hause
• Wohnvielfalt und Mobilität
• Kultursensible Seniorenarbeit

Der „Seniorenwegweiser“ steht Ihnen hier zur 
Ansicht oder als Download zur Verfügung:

• www.mkk.de/leben-im-alter.html hier: 
Wegweiser > Seniorenwegweiser

• oder direkt zur Broschüre: 
https://www.mkk.de/media/resour-
ces/pdf/mkk_de_1/buergerservice_1/
lebenslagen_1/behinderung__pflege_
und_alter_1/kca_soziales_sgb_xii_3/
leitstelle_fuer_aeltere_buerger_1/2021-
07-aelter-werden-im-mkk_web.pdf

Schulbeginn
- erhöhtes Unfallrisiko -

Die Schule beginnt. Für die einen das traurige 
Ende von sechs Wochen Sommerferien - für 
die Kleinsten - die Abc Schützen - ein völliger 
Neuanfang. 

Der Weg zur Schule bringt allerdings auch vie-
le Gefahren mit sich. Die Abc-Schützen finden 
sich viel besser zurecht, wenn die Eltern den 
Schulweg mit ihren Kindern vorab erkunden. 
In Zusammenarbeit mit der Martinusschule 
und der Polizeistation Bad Orb hat das Ord-
nungsamt einen Schulwegplan erarbeitet, der 
den sichersten Weg vorgibt. Sollte jedoch der 
„gewohnte Weg“, d.h. der Weg, der mit dem 
Kind geübt wurde, von dem verbindlichen 
Schulwegplan abweichen, ist es wichtig zu 
wissen, dass dies versicherungsrechtliche 
Probleme mit sich bringen könnte. Passiert auf 
dem Schulweg etwas, wird die Versicherung 
als erstes danach fragen, ob es einen offiziellen 
Schulweg gibt und ob dieser auch eingehalten 
wurde.

Weil die kleinen Schülerinnen und Schüler 
den Schulwegplan noch nicht im Kopf haben 
können, wurden zur besseren Orientierung 
gelbe Füße auf den Gehwegen markiert. Die 
Markierungen geben sogar die Stelle der Stra-
ßenüberquerung vor. Wenn Sie Fragen oder 
Anregungen zum Schulweg haben, können 
Sie sich gerne an die MitarbeiterInnen des 
Ordnungsamtes oder auch an die Martinus-
schule wenden.

Kinder sind noch nicht in der Lage, die Ge-
schwindigkeiten richtig einzuschätzen, deshalb 
sind Straßenüberquerungen absolute Gefahren-
punkte. Das nach "Links- und Rechtsschauen" 
ist eine reine Gewohnheitssache. Doch Ge-
wohnheit kann es nur werden, wenn es ständig 

geübt und bei Bedarf korrigiert wird.
Die beste Verkehrserziehung ist das Lernen 
durch Erleben. Das heißt, jeder sollte sich 
verkehrsgerecht verhalten - ganz besonders 
im Beisein von Kindern. Denn für die Ver-
kehrserziehung von Kindern gibt es nichts 
Negativeres, als das schlechte Vorbild von 
Erwachsenen.

Aus diesem Grund die besondere Bitte an 
Eltern und Großeltern: Beachten Sie bitte die 
Verkehrsregelungen am Burgring. Täglich 
können wir beobachten, dass aus Zeitdruck 
oder Bequemlichkeit Kinder an Bereichen 
ein – und aussteigen, die nichts mit Fürsorge 
und Vorbild zu tun haben, sondern zum Teil 
eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 
darstellen.

Damit die Eltern ihr Kind sicher zur Martinus-
schule oder in die Kindertagesstätte Martin 
bringen können, besteht die Möglichkeit, kurz-
zeitig kostenfrei auf den Parkplätzen Burgring 
und Haus des Gastes zu halten. 

Bemühungen der Schule, Polizei und der Stadt 
sind zum Scheitern verurteilt, wenn der Kraft-
fahrende nicht die entsprechende Rücksicht 
auf den Fußgänger nimmt und ein besonderes 
Augenmerk auf Kinder und ältere Menschen 
legt. Deswegen die Bitte: Gebt acht und nehmt 
Rücksicht auf den schwächeren Verkehrsteil-
nehmer, den Fußgänger.

Eine Alternative für den Fußweg zur ersten 
Schulstunde bietet die besonders dafür ein-
gerichtete Fahrroute unseres Stadtbusses. Der 
aktuelle Fahrplan kann unter www.bad-orb.de, 
Rubrik Service, Download, aufgerufen werden.

Seit mehreren Jahren gibt es in Bad Orb 
die sogenannten Kinderhilfe-Inseln. Alle 
Kooperations-Partner haben den Kinderkom-
missar Leon gut sichtbar an ihrer Fassade bzw. 
Schaufenster angebracht.
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Weitere Informationen zu den
Kinderhilfe-Inseln auch unter 

https://stadt-bad-orb.de/Rathaus- Ansprech-
partner/Ordnungsamt/Kinderhilfeinsel/

https://www.polizei.hessen.de/File/Leon-
Flyer-Hilfe-Insel.pdf_
___________________________________

Bürgersprechstunde
Dialog mit dem Bürgermeister

Der Dialog und Austausch mit den Bürgerin-
nen und Bürgern ist wichtig. Wenn Sie ein 
Anliegen direkt mit dem Bürgermeister To-
bias Weisbecker besprechen wollen, melden 
Sie sich bitte für die Bürgersprechstunde an.

Nächste Bürgersprechstunde:
Donnerstag, 8. September 2022
Uhrzeit: 14:00 bis 16:00 Uhr
Rathaus, Zimmer 3.18 (barrierefrei)
Frankfurter Straße 2, 63619 Bad Orb

Bürgermeister Tobias Weisbecker lädt alle 
Bürgerinnen und Bürger in regelmäßigen 
Abständen zur Bürgersprechstunde ein. Im 
Rahmen der Bürgersprechstunde besteht die 
Gelegenheit, eigene Anliegen vorzutragen 
sowie allgemein interessierende kommunale 
Angelegenheiten anzusprechen, Fragen zu 
stellen und Anregungen zu geben.
Die Termine sind auch auf der Internetseite 
der Stadt Bad Orb unter Dialog mit dem 
Bürgermeister / Kurstadt Bad Orb (stadt-
bad-orb.de) veröffentlicht.

Anmeldung bei:
Frau Petra Breitenbach-Büttner
Assistenz des Bürgermeisters
Frankfurter Straße 2
Zimmer 3.16
63619 Bad Orb
06052 86-301
petra.breitenbach-buettner@bad-orb.de
___________________________________

Sprechstunde des
Bürgerbeauftragten

Der Bürgerbeauftragte der Stadt Bad Orb 
Herr Eduard Heim bietet

an jedem 2. und 4. Donnerstag 
im Monat

 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
im Rathaus, Erdgeschoss, 

Zimmer Nr. 0.13 
seine Sprechstunde an.

Kontakt auch unter Tel. 06052 86-411
oder buergerbeauftragter@bad-orb.de

Enkeltrick, Kaffeefahrt & Co. - 
Mit welchen Maschen Betrüger 

Senioren ausnehmen
Eine Veranstaltung der Bildungs-

partner Main-Kinzig GmbH in 
Kooperation mit der Stadt Bad 

Orb
Termin: Mittwoch, 28. September 2022,
15:00-17:15 Uhr
Ort: Saal der König Ludwig I. Stiftung 
Bad Orb, Frankfurter Straße 2

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei

Seit Jahren werden vor allem ältere 
Mitbürger*innen von Tätern gezielt für 
Betrugs- und Diebstahlsdelikte ausgewählt 
und um ihr Hab und Gut gebracht.
Beispielhaft seien hier der Enkeltrick, Kaf-
feefahrten oder der falsche Polizeibeamte 
genannt, die je nach Geschick des Täters 
zu sehr hohen Schadenssummen führen 
können.
Ebenfalls beliebte Tatmethoden sind die 
Ablenkung eines Wohnungsbewohners 
wegen beispielsweise angeblich dringender 
Wartungsarbeiten und dann der Diebstahl 
von Bargeld oder Wertgegenständen aus der 
Wohnung des Opfers.

Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann 
erläutert in einem interessanten und kurzwei-
ligen Vortrag die häufigsten Tatbegehungs-
methoden und nennt auch die sinnvollsten 
Vermeidungsstrategien.

Der Vortrag ist sowohl für potenzielle Opfer, 
aber auch für die Angehörigen interessant.

Wir bitten um vorherige Anmeldung bei 
Herrn Erster Stadtrat Michael Kertel 
unter 0160 989 939 18 oder per E-Mail an 
stadtrat1@bad-orb.de.
___________________________________

Einschränkungen
wegen hoher Waldbrandgefahr

Der Bad Orber Grillplatz am Hartmannshei-
ligen ist weiterhin gesperrt. 

Bis auf Weiteres werden von der Stadt auch 
keine Feueranmeldungen für Lagerfeuer 
entgegengenommen. Das Abbrennen von 
privaten Lagerfeuern wird erst wieder nach 
deutlicher Entspannung der Wetterlage mit 
ausreichenden Niederschlägen möglich sein. 

Die Bevölkerung wird gebeten, zudem fol-
gende Verhaltensweisen zu beachten:
• Keine Zigarettenkippen wegwerfen - 

dies verbietet sich schon aus Umwelt-
schutzgründen

• Fahrzeuge nicht auf Wiesen- oder Wald-
flächen, sondern nur auf ausgewiesenen 
Parkplätzen abstellen

• Zufahrtswege in den Wald bzw. in die 
Feldbereiche für Rettungsfahrzeuge 
freihalten

• Bei Verdacht auf Feuerentwicklung die 
Feuerwehr - Notruf-Nr. 112 - wählen

Bürgermeister Tobias Weisbecker bittet die 
Bevölkerung insbesondere zum Schutz des 
Stadtwaldes um Verständnis für die Maß-
nahmen.
___________________________________

Änderung der Öffnungszeiten
des Kompostwerks Hohenzell

ab September 2022
Die Kompostierungsanlage in Schlüchtern-
Hohenzell ist ab September 2022 am ersten 
und dritten Samstag jeden Monats in der Zeit 
von 8:00 bis 12:00 Uhr für die Annahme von 
Grünabfall geöffnet. Die Annahmezeiten 
von Montag bis Freitag bleiben unverändert. 
Um Beachtung wird gebeten.
___________________________________

Rasenmähen
Im Ordnungsamt gehen immer wieder An-
fragen bezüglich der erlaubten Zeiten für 
das Rasenmähen ein. Aus diesem Grund 
wollen wir hiermit noch einmal auf die 
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bad 
Orb hinweisen.

Darin steht unter § 4 (Lärmverhütung)
Absatz 5 geschrieben; “Die Benutzung 
motorbetriebener Gartenbearbeitungs-
maschinen und -geräte sowie Rasenmäher 
ist in bewohnten Gebieten nur werktags 
von 8.00-13.00 Uhr und von 15.00 - 19.00 
Uhr gestattet. Das Verbot gilt nicht für die 
Pflege öffentlicher Anlagen.”

Wer weitere Informationen wünscht, kann 
sich entweder auf der
Internetseite der Stadt Bad Orb unter Satzun-
gen / Kurstadt Bad Orb (stadt-bad-orb.de)
 – kundig machen oder sich an die 
Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes 
wenden.
___________________________________

Nächste Altpapiersammlungen 
auf dem ehemaligen

Festplatz Wemmstraße
10.09.2022 Tennisclub
24.09.2022 Lions Club
08.10.2022 Schützenverein
22.10.2022 THW
12.11.2022 Freiwillige Feuerwehr


